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Bearbeitungstabelle Revier: Ferch   Vorgang: Bewertung Vorentwurf Flächennutzungsplan 2040 der Stadt Beelitz, TöB vom 10.04.2025: 
 

Inhaltsbezeichnung 

lt. Plan (Angabe bspw. 
Verzeichnis oder Karte 
mit der Gemarkung) 

Planaussage (jeweils übernommen aus der 

Planunterlage/Seite/Karte etc. per Screenshot oder 
Textauszug) 

Flächenangaben aus Vor-

Ort-Bewertung sowie DSW, 
Geoportal etc. (Größe, Baumart, 
Alter, Waldfunktion, LSG, NSG…) 

Konflikt (Beschreibung von 

Widersprüchen zwischen 
Planzielen, Rechtsvorgaben 

und Schutzinteressen) 

Bewertung (Angabe der zu 

ändernden, zu ergänzenden oder 

abgelehnten Planziele) 
sowie ggfls. weitere Hinweise 

     FNP 2040 Plankarte 
Gesamt:  
Kartenteil Gemarkung 
Fichtenwalde 

Neben den neuen Vorhabenflächen wird im Luftbildvergleich, zu der ausgewiesenen 
Siedlungsfläche in der Plankarte, der offensichtliche Umfang bebauungsmöglicher 
Gemarkungsfläche unter weiterer Umwandlung von aktuell anteiligen oder 
vollständigen Waldgrundstücken in Fichtenwalde bereits grob sichtbar. Ebenso sind in 
geringerem Umfang bebaute Siedlungsteile in Zukunft für Wald vorgesehen, wobei zu 
letzterem keine Aussagen über einen praktikablen Realisierungsweg im Plantext 
enthalten waren. 

  

 
 
Grob überschlägig kann ein Volumen von 15 bis 30 ha Waldfläche aus der Bebauung 
rot dargestellter Siedlungsbereiche (ohne Neuausweisung) möglich werden und sollte 
daher Gegenstand einer belastbareren Einschätzung im weiteren Planverfahren sein. 

Gemäß § 8 LWaldG bilden Ziele der Raumordnung einen 
wesentlichen Bewertungsmaßstab für die Möglichkeit 
Waldflächen für die gemeindliche Entwicklung umzuwandeln 
und nutzen zu können. Der vorliegenden Planung sind am 
Beispiel von Fichtenwalde hierzu keine Angaben zu 
entnehmen, welche das Maß der bisherigen Entwicklung und 
der Umfang der bisherigen Flächeninanspruchnahmen im 
Vergleich zu den ortsbezogenen Entwicklungsvorgaben 
darstellen. Erst hierdurch wird erkennbar, ob das 
Planvorhaben dem noch Zulässigen hinzugerechnet werden 
kann oder das Maß des Zulässigen bereits überschritten ist 
und daher zum Außenbereichsschutz auf bspw. bestehende 
Verdichtungsmöglichkeiten gem.§34 BauGB die 
gemeindliche Entwicklung zu beschränkten ist. Auch bleiben 
die mit der Siedlungsentwicklung grundsätzlich 
einhergehenden indirekten Inanspruchnahme-Folgen- und 
Risiken für den Wald bspw. durch Erholungsnutzung, Brand- 
und andere Schadrisiken, in der Planung ebenso 
unbetrachtet, wie derart  
Ein besonderes öffentliches Interesse an der 
Vorhabenumsetzung, welches das hohe, öffentliche 
Interesse am Erhalt der planbetroffenen und regelmäßig 
besonders schützens- und erhaltungswürdigen Waldfläche 
aufwiegt, wäre mit Bedienung rein kommerzieller, 
überörtlicher Wohnbedarfe, nicht gegeben.  
Hierzu wären entsprechend begründende Planaussagen und 
Angaben im weiteren Planverfahren nachzureichen, bzw. 
ggfls. abzustimmen. 
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3.5.1 Fich_01 Ortsteil 
Fichtenwalde – 
Nördlich der Klaistower 
Straße 

Umweltbericht-S.110: 

 

Begründung zum FNP Vorentwurf, Seite 111: 
,,…Schwerpunkte für die Entwicklung von 
Wohnsiedlungsflächen, die über den eigenen Bedarf 
hinausgehen können und quantitativ keinen 
Einschränkungen unterliegen.“ 

 

 
- die Planflächengröße weicht 
mit ca. 2,99 ha von der 
Flächenangabe DSW ab 

 
- Bewaldungsprozent der 
Gemarkung liegt bei 65% 
- Lt. DSW sind folgende 
Waldflächen betroffen: 

- die Planfläche ist Teil 
einer großen, 
zusammenhängenden 
Waldfläche im 
Außenbereich 
- an Waldinnenrändern, 
bspw. entlang von Straßen 
und Wegen, ist jeweils eine 
Beimischung mit 
Sträuchern und 
Laubbaumarten 
vorzufinden ansonsten 
überwiegend Kiefer-
dominierter Wälder 
vorzufinden. An diesen 
Stellen ist die Gehölz-
Zusammensetzung daher 
hochwertiger Funktionsteil 
des Waldbestandes und 
kann bei Umwandlung 
nicht durch Maßnahmen 
andernorts ausgeglichen 
werden, sondern sollte von 
der Umnutzung 
ausgenommen bleiben. 
 
-Die Planfläche liegt im 
Wasserschutzgebiet: 
Verordnung zur 
Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes für 
das Wasserwerk Ferch 
(vom 7. Dezember 2012) 
(geändert durch Artikel 134 

- bei Planumsetzung wird ein 
intakter Waldteil eines großen, 
geschlossenen Waldgebiets 
im Außenbereich beansprucht. 
Gleichzeitig bestehen 
Nachverdichtungsflächen.  
- Großbrandereignisse in 
jüngster Vergangenheit in 
unmittelbarer Nähe führten zur 
direkten Gefährdung von 
Waldsiedlungsbereichen. Die 
Siedlungsentwicklung 
Randbereiche von 
Waldsiedlungen hat mit jedem 
neu hinzukommenden 
Einwohner und mit jedem neu 
entstanden Sachgut eine 
direkte Risikoerhöhung zur 
Folge. Daher ist die 
Notwendigkeit der 
Siedlungsentwicklung in 
diesen Bereichen im Hinblick 
auf risikogeringerer Orts- oder 
Stadtteile von Beelitz 
planseitig nachzuweisen. 
In diesem Zusammenhang 
wird für Fichtenwalde die 
Beurteilung einer nachhaltig 
gesicherten und für den 
Brandkatastrophenfall 
ausgelegten 
Wasserversorgung für 
erforderlich gehalten, um 
Entstehungs-und Folgerisiken 
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- GKI 108 - 138 Jahre, TEI 10-
80 Jahre, Ahorn div. Alters, 
Eberesche div. Alters, 
Gemeine Robinie div. Alters 
- in den Oberstand aus 
Gemeiner Kiefer sind bereits 
Baumarten eines naturnahen 
Misch-Bestandes integriert 
- Vorortaufnahmen von 
Beispielswaldflächen: 

 
 

 
 
 

Absatz 6 des Gesetzes 
vom 5. März 2024 
§3 Schutz der Zone III 
„ in der Zone III sind 
verboten: … 18. die 
Umwandlung von Wald in 
eine andere 
Nutzungsart,…“ 
 
Siehe auch unter hier 
nachstehend D3.2 
 

im Brandfall hin zu Wald und 
aus dem Wald hin zu Siedlung 
bewerten zu können. 
 
- die derzeit 
bekanntgewordene 
Zielstellung des in 
Aufstellung/Erprobung/Erforsc
hung befindlichen 
(Wald)Brandschutzkonzeptes 
Beelitz, beinhaltet 
vordergründig eine 
Brandlastreduzierung über 
umfangreiche Baum-/und 
Gehölzentnahmen auf teils 
großen Waldflächen, sowie 
weiter auch auf Grundstücken, 
ohne dass die Umsetzbarkeit 
und Wirksamkeit innerhalb 
einer Waldsiedlung 
nachvollziehbar wäre.  
So bleibt der effektivste 
Schutz von Bürgern, Wald und 
Sachwerten, die 
Zuzugsreduzierung in die 
Waldsiedlungsbereiche. 
 
- zweckmäßig auch in diesem 
Zusammenhang wären später 
im FNP-(nur) bereits 
angekündigte Absichten zu 
brand- und klimaresilienten 
Wäldern/Naturräumen, 
ausgestaltet bspw. im Rahmen 
nachgeführter 
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- Trinkwasserschutzzone:  

 

 
 
- Erholungswald Stufe 2 

 

Grünordnungspläne nach 
Naturschutzrecht (nicht 
Baurecht) oder öffentlich-
rechtlicher Verträge mit z.B. 
darin vorbestimmter 
Realisierungsmöglichkeit als 
Eingriffsausgleichs  
  
-die zu diesem Planteil 
genannten Bewertungsinhalte 
treffen mit diesen Aussagen 
insofern auch für die übrigen 
Planteile Fichtenwaldes zu. 

     

3.5.2 Fich_02 Ortsteil 
Fichtenwalde – Südlich 
der Lessing-Straße 

Umweltbericht-S.112: 

 

 

 
 

 
- Aussagen aus 3.5.1 
(siehe oben) gelten 
entsprechend auch für 
diesen 
Bebauungsplanbereich 
3.5.2 da u.a.: 
Trinkwasserschutzzone: 

 
- Bewertung zu 3.5.1 (siehe 
oben) gilt entsprechend auch 
für diesen 
Bebauungsplanbereich 3.5.2 
 
-Insgesamt ist daher für die 
weitere Planung festzustellen, 
dass für Fichtenwalde und 
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- Planflächengröße ca. 3,77 ha 
- mit den Walddaten (lt. DSW): 

 
- Vorortaufnahmen von 
Beispielswaldflächen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Waldfunktion 81200: 
 

 

andere Gemarkungsteile mit 
Waldanteilen, die ggfls. 
innerhalb bestehender 
Baurechtsausweisung (B-
Planungen, Satzungen, §34 
BauGB u.a.m.) möglichen 
Entwicklungspotenziale 
zumindest belastbar 
überschlägig darzustellen 
sind, da bestehende Bedarfe, 
vorhandene Potenzen und neu 
zu erschließenden Potenzialen 
in der Zusammenschau die 
wesentlichste Plan-
Beurteilungsgrundlage auch 
im Hinblick auf 
Waldumwandlungsabsichten 
bilden. 
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D.3.2 
Trinkwasserversorgung 

 

 

 

Verordnung zur 
Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes 
(WSG) für das 
Wasserwerk Ferch (vom 7. 
Dezember 2012) (geändert 
durch Artikel 134 Absatz 6 
des Gesetzes vom 5. März 
2024 
§3 Schutz der Zone III 
„ in der Zone III sind 
verboten: … 18. die 
Umwandlung von Wald in 
eine andere 
Nutzungsart,…“ 
 
-Innerhalb des 
ausgewiesenen WSG-
Areals sind 
Baugenehmigungen in 
erheblichem Umfang 
bereits vollzogen worden 
und Entsprechendes soll 
auch für die Zukunft 
planzulässig werden. 
 

Die Betrachtung bisheriger 
sowie zukünftiger 
Waldumwandlungen auf die 
Leistungsfähigkeit des 
Wasserhaushaltes sind im 
weiteren Verfahren notwendig 
um klarzustellen, dass die 
bisherigen, erheblichen 
Umnutzungen von Wald trotz 
Waldumwandlungs-Verbot im 
WSG auch zukünftig keine 
Auswirkungen haben werden.  
Die mit der Siedlungs-
Entwicklung einhergehende 
Ressourcennutzung sollte 
daher für die Teile 
Grundwasserneubildungs-, 
Filter- sowie auch 
Versorgungsleistung für Wald 
und Siedlung im 
Zusammenhang mit 
wachsenden Ansprüchen 
untersucht werden. Auch sind 
dabei die Besonderheiten des 
Brandschutzes in 
Waldsiedlungen zu 
berücksichtigen und 
nachhaltig auch im Wald-
/Großbrandfall planseitig 
bspw. durch Rahmenkonzepte 
oder durch 
Entwicklungsbegrenzung 
abzusichern.  

ENDE vorläufige Planbewertung (Vorentwurf FNP) Teil Fichtenwalde 


